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Bekanntmachungen

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der 
Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen- 
verordnung (12. BayIfSMV);
Festlegung der zentralen Begegnungs- und öffent- 
lichen Verkehrsflächen in Innenstädten und der sons- 
tigen öffentlichen Orte unter freiem Himmel, an denen  
sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht  
nur vorübergehend aufhalten, gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1,
Abs. 2 der 12. BayIfSMV für die kreisfreie Stadt Bamberg Seite 2
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Die Stadt Bamberg erlässt auf 
Grundlage des § 28 Abs. 1, § 
28a des Infektionsschutzge-
setzes (IfSG) in Verbindung mit 
§ 65 Satz 1 der Zuständigkeits-
verordnung (ZustV) sowie in 
Verbindung mit § 24 der 12. 
Bayerischen Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung vom 5. 
März 2021, (12. BayIfSMV) und 
des Art. 35 Satz 2 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz 
(BayVwVfG) folgende

Allgemeinverfügung:

1. Die zentralen Begegnungs- 
und öffentlichen Verkehrsflä-
chen in der Innenstadt sowie 
die sonstigen öffentlichen Orte 
unter freiem Himmel, an denen 
sich Menschen entweder auf 
engem Raum oder nicht nur vo-
rübergehend aufhalten, werden 
hinsichtlich der Maskenpflicht 
(§ 24 Absatz 1 Nr. 1 der 12. 
BayIfSMV) als auch hinsichtlich 
des Alkoholkonsumverbots    
(§ 24 Absatz 2 der 12. BayIfS-
MV) für die Stadt Bamberg wie 
folgt festgelegt (siehe hierzu 
beiliegenden Plan, Anlage 1, als 
Bestandteil dieser Allgemeinver-
fügung):

• Luitpoldstraße (ab Ludwig- 
 straße bis Einmündung 
 Obere Königstraße)
• Obere Königstraße (ab   
 Einmündung Luitpoldstraße  
 bis Kettenbrückstraße) 
• Kettenbrückstraße
• Kettenbrücke
• Hauptwachstraße
• Maximiliansplatz
• Grüner Markt
• Obstmarkt
• Obere Brücke
• Karolinenstraße
• Kleberstraße
• Vorderer Graben

• Fleischstraße
• Zwerggasse
• Frauenstraße
• Edelstraße
• Heumarkt
• Holzmarkt
• Jesuitenstraße
• Fischstraße
• Mauthgasse
• Lebergasse
• Austraße
• Hasengasse
• An der Universität
• Stangsstraße
• Promenadestraße
• Rosengasse
• Franz-Ludwig-Straße  
 (bis Einmündung Willy- 
 Lessing-Straße)
• Keßlerstraße
• An den Stadtmauern
• Hellerstraße
• Lange Straße
• Am Kranen
• Kapuzinerstraße
• Untere Brücke
• Dominikanerstraße
• Herrenstraße
• Am Leinritt (bis zur Unterfüh- 
 rung Markusbrücke)
• Untere Sandstraße (ab Mar- 
 kusbrücke bis Kreuzung Elisa- 
 bethenstraße / Obere Sand- 
 straße / Am Leinritt)
• Verbindungsstraße zwischen  
 Straße Am Leinritt und Untere  
 Sandstraße Höhe Markusbrücke
• Elisabethenstraße (zwischen  
 Straße Am Leinritt sowie   
 Obere/Untere Sandstraße)
• Ringleinsgasse
• Katzenberg
• Kasernstraße
• Sandbad
• Obere Sandstraße
• Grünhundsbrunnen
• Geyerswörthplatz
• Geyerswörthsteg
• Untere Mühlbrücke
• Schranne
• Lugbank 
• Bischofsmühlbrücke

• Geyerswörthstraße (von   
 Geyerswörthsteg bis ein- 
 schließlich Ende Rosengarten  
 vor dem TKS)
• Fußweg entlang Ludwig-  
 Donau-Main-Kanal bis TKS
• Fußweg entlang Ludwig-  
 Donau-Main-Kanal vom   
 Kranen bis Bruckner Steg
• Brucknersteg
• Habergasse
• Generalsgasse
• Theatergassen
• Prälat-Meixner-Platz
• Zinkenwörth (bis Einmün- 
 dung Straße Schönleinsplatz  
 Höhe Widerstands-Mahnmal)

Diese Pflicht erstreckt sich 
auf den gesamten öffentlich 
zugänglichen Raum, also ein-
schließlich der Gehsteige bis zu 
den Hauswänden.

2. Diese Allgemeinverfügung 
tritt mit Wirkung ab dem 
09.03.2021 in Kraft und gilt 
zunächst bis einschließlich 
28.03.2021.

Hinweise:
Die Allgemeinverfügung und 
ihre Begründung können wäh-
rend der allgemeinen Dienst-
zeiten am Aushang im Rathaus 
am Zentralen Omnibusbahnhof, 
Promenadenstraße 2a, 96047 
Bamberg sowie auf der Internet-
seite der Stadt Bamberg  
(www.stadt.bamberg.de) 
eingesehen werden.

Weitergehende Regelungen an-
derer einschlägiger Vorschriften 
werden von dieser Allgemein-
verfügung nicht berührt und 
sind zu beachten. Hierzu zählen 
insbesondere die Vorschriften 
der Einreise-Quarantäne-
Verordnung (EQV) und der 
12. BayIfSMV des Bayerischen 

Staatsministeriums für Gesund-
heit und Pflege, in den jeweils 
gültigen Fassungen.

Gründe:

I.

Die bis 07.03.2021 befristete 
11. BayIfSMV wurde nun-
mehr mit Verordnung vom 
05.03.2021 durch die – aktuell 
bis 28.03.2021 befristete - 12. 
BayIfSMV abgelöst. Hierin hat 
das Bayerische Staatsministeri-
um für Gesundheit und Pflege 
u.a. Folgendes festgesetzt: 
Gemäß § 24 Absatz 1 Nr. 1 der 
Verordnung besteht Masken-
pflicht auf von den zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörden 
festzulegenden zentralen 
Begegnungsflächen in den 
Innenstädten sowie den son-
stigen öffentlichen Orten unter 
freiem Himmel, an denen sich 
Menschen entweder auf engem 
Raum oder nicht nur vorüberge-
hend aufhalten. Ebenso ist der 
Konsum von Alkohol auf den 
öffentlichen Verkehrsflächen der 
Innenstädte und an sonstigen 
öffentlichen Orten unter freiem 
Himmel, an denen sich Men-
schen entweder auf engem 
Raum oder nicht nur vorüber-
gehend aufhalten, untersagt (§ 
24 Abs. 2 der 12. BayIfSMV). Die 
jeweils konkret betroffenen Ört-
lichkeiten sind von der zustän-
digen Kreisverwaltungsbehörde 
festzulegen.

Die Bestimmungen der 12. 
BayIfSMV dienen der Umset-
zung des Maßnahmenpakets, 
dessen Eckpunkte in der Vide-
oschaltkonferenz der Bundes-
kanzlerin mit den Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs 
der Länder am 3. März 2021 
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beschlossen wurden. Nach 
ersten Öffnungsschritten im 
Rahmen der von der Staatsre-
gierung verfolgten Strategie der 
Umsicht und Vorsicht hat die 
12. BayIfSMV neben der grund-
sätzlichen Aufrechterhaltung 
der grundlegenden bisherigen 
Infektionsschutzmaßnahmen 
weitere Öffnungsschritte zum 
Gegenstand.

Die Zahl der COVID-19-Pati-
enten, die in bayerischen Kran-
kenhäusern behandelt werden 
müssen, nahm seit Anfang Ja-
nuar 2021 kontinuierlich ab, ver-
harrt gegenwärtig aber offenbar 
auf einem gewissen Plateau. 
Dennoch zeigt sich insbeson-
dere auf den Intensivstationen 
weiterhin eine insgesamt hohe 
Auslastung. Dies rührt in erster 
Linie daher, dass aufgeschobene 
Operationen, die aber nunmehr 
dringend notwendig sind, 
durchgeführt werden müssen. 
Die Krankenhäuser berichten 
weiterhin von einer verstärkten 

personellen Belastung. Zudem 
ist in Rechnung zu stellen, dass 
angesichts der zunehmenden 
Verbreitung von besorgniserre-
genden Virusvarianten („Va-
riants of Concern“, VOC) die 
Gefahr eines raschen regionalen 
Wiederanstiegs der Zahl stati-
onär behandlungsbedürftiger 
COVID-19-Patienten besteht.
Bei der Zahl der Todesfälle ist 
ein Rückgang zu vermelden. 
Dennoch ist eine weitere Redu-
zierung der Zahl der Todesfälle 
notwendig.
Das RKI schätzt die Situation 
weltweit, in Europa und in 
Deutschland weiterhin als sehr 
dynamisch und ernst zu neh-
mend ein. Die Gefährdung für 
die Gesundheit der Bevölkerung 
in Deutschland wird nach wie 
vor als „sehr hoch“ eingestuft. 
Das Infektionsgeschehen ist 
diffus, in vielen Fällen kann das 
Infektionsumfeld nicht ermittelt 
werden. Impfstoffe sind noch 
nicht in ausreichender Menge 
verfügbar und die Therapie 

schwerer Krankheitsverläufe ist 
komplex und langwierig; ein 
nicht unerheblicher Teil erfor-
dert eine intensivmedizinische 
Behandlung.

Des Weiteren geht eine Gefahr 
von den VOC aus. Insbesondere 
die zunächst in Großbritannien 
beschriebene Variante B1.1.7 
weist eine deutlich höhere Über-
tragbarkeit auf, erste wissen-
schaftliche Daten deuten zudem 
auf eine erhöhte Fallsterblichkeit 
hin. Für die südafrikanische VOC 
B.1.351 und die brasilianische 
VOC P.1 wird eine verringerte 
Wirkung neutralisierender Anti-
körper diskutiert, wodurch die 
Immunität gegenüber diesen 
Varianten schwächer ausge-
prägt sein könnte bei Personen, 
die an der ursprünglichen SARS-
CoV-2-Variante erkrankt waren 
oder den Impfstoff erhalten 
haben.
Das Europäische Zentrum für 
die Prävention und die Kontrol-
le von Krankheiten (European 

Centre for Disease Prevention 
and Control – ECDC) hat das 
Risiko, das mit der weiteren 
Verbreitung der VOC einher-
geht, am 15. Februar 2021 für 
die Allgemeinbevölkerung als 
„hoch“ bis „sehr hoch“ und für 
vulnerable Personen als „sehr 
hoch“ eingeschätzt. Es warnt 
vor einer mit einer verstärkten 
Ausbreitung einhergehenden 
Erhöhung der Hospitalisierungs- 
und Sterberaten in allen Alters-
gruppen, insbesondere aber bei 
älteren Menschen und Personen 
mit Vorerkrankungen.

Es ist daher von entscheidender 
Bedeutung, die Übertragung 
und Ausbreitung von SARS-
CoV-2 so gering wie möglich zu 
halten und Ausbrüche zu verhin-
dern, um Belastungsspitzen im 
Gesundheitswesen zu vermei-
den. Ferner kann hierdurch 
mehr Zeit für die Produktion 
und Verteilung von Impfstoffen, 
die Durchführung von Imp-
fungen sowie die Entwicklung 

Anlage 1

Anlage zu Ziffer 1 der Allgemeinverfügung „Festlegung der zentralen Begegnungs- und öffentlichen Verkehrsflächen in der Innenstadt sowie 
der sonstigen öffentlichen Orte unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend auf-
halten gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 der 12. BayIfSMV für die kreisfreie Stadt Bamberg“
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von antiviralen Medikamenten 
gewonnen werden. Dieses gilt 
nach wie vor, insbesondere, 
weil sich der seit Mitte Januar 
2021 beobachtete Rückgang 
der gemeldeten Neuinfektionen 
aktuell nicht fortsetzt, sondern 
in ein Plateau mit zuletzt leicht 
steigenden Fallzahlen überge-
gangen ist. Die schrittweisen 
Lockerungen müssen durch 
vermehrtes Testen, vermehrtes 
Impfen sowie eine fortgesetzte 
genaue Beachtung der Ab-
stands- und Hygieneregeln ein-
schließlich FFP2-Maskenpflicht 
begleitet werden.

Um eine erneute Zuspitzung 
des Infektionsgeschehens bei 
gleichzeitigen Öffnungsschritten 
möglichst weitgehend zu un-
terbinden, ist ein Festhalten an 
den bisher normierten Beschrän-
kungsmaßnahmen erforderlich.

Die Allgemeinverfügung der 
Stadt Bamberg vom 15.02.2021 
zur Festlegung der zentralen 
Begegnungs- und öffentlichen 
Verkehrsflächen in Innenstädten 
und der sonstigen öffentlichen 
Orte unter freiem Himmel, an 
denen sich Menschen entweder 
auf engem Raum oder nicht nur 
vorübergehend aufhalten war 
bis einschließlich 07.03.2021 
gültig.

II.

1. Die Stadt Bamberg ist für 
den Erlass dieser Allgemein-
verfügung sachlich und örtlich 
zuständig (§ 28 Absatz 1 Satz 1, 
§ 28a Abs. 1 IfSG in Verbindung 
mit der 12. BayIfSMV sowie § 65 
Satz 1 der Zuständigkeitsverord-
nung und Art. 3 Abs. 1 BayVwV-
fG).

2. Rechtsgrundlage für die 
Festlegungen der Ziffer 1 ist § 24 
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der 12. 
BayIfSMV. Die Regelungen des 
§ 24 der 12. BayIfSMV gelten 
direkt. Lediglich die Festlegung 
der zentralen Begegnungs- bzw. 
öffentlichen Verkehrsflächen in 
der Innenstadt sowie der son-
stigen öffentlichen Orte unter 
freiem Himmel, an denen sich 
Menschen entweder auf engem 
Raum oder nicht nur vorüberge-
hend aufhalten, liegt hinsichtlich 
der Maskenpflicht (§ 24 Abs. 1 
Nr. 1 der 12. BayIfSMV) sowie 

des Alkoholkonsumverbots (§ 
24 Abs. 2 der 12. BayIfSMV) im 
Auswahlermessen der jeweiligen 
Kreisverwaltungsbehörde.
 
Die unter Ziffer 1 genannten 
Flächen und Plätze erfüllen 
allesamt die Maßgaben des § 24 
Abs. 1 Nr. 1 bzw. § 24 Abs. 2 der 
12. BayIfSMV.
 
Neben den klassischen Fuß-
gänger- und Innenstadtbe-
reichen, welche vorrangig unter 
das Merkmal einer zentralen 
Begegnungsfläche bzw. einer 
öffentlichen Verkehrsfläche 
zu subsumieren sind, sind die 
betroffenen Flächen und Plätze, 
die nach Infektionsschutzrecht 
den unter Ziffer 1 getroffenen 
Anordnungen bedürfen, solche 
Plätze, auf denen aufgrund 
des Besucheraufkommens, der 
Infrastruktur, der Attraktivität, 
der baulichen Gegebenheiten 
und / oder der verkehrlichen 
Anbindung der Mindestab-
stand von 1,5 m nicht oder nur 
schwer einzuhalten ist – sie sind 
mithin (auch) öffentliche Orte 
unter freiem Himmel, an denen 
sich Menschen entweder auf 
engem Raum oder nicht nur 
vorübergehend aufhalten. Die 
Festlegungen der unter Ziffer 1 
genannten Örtlichkeiten werden 
im pflichtgemäßen Ermessen 
erlassen, soweit ein solches 
noch besteht. Sie sind geeignet, 
erforderlich und angemessen, 
die Gefahr der unkontrollierten 
Weiterentwicklung des Infekti-
onsgeschehens in Bamberg zu 
verhindern. Eine örtlich engere 
Eingrenzung würde den Zweck 
der Maßnahme nicht gleich gut 
erfüllen. 
Die genannten Flächen, auf 
denen die Regelungen gelten, 
sind genau der Umgriff im 
öffentlichen Raum, in welchem 
erfahrungsgemäß der Mindest-
abstand von 1,5 m nicht durch-
gehend eingehalten wird.
 
Die Bereiche weisen eine Vielzahl 
von Geschäften, TO-GO-Gastro-
nomiebetrieben, etc. auf. Der 
Bereich wird daher neben von 
den dort beschäftigten Personen 
auch von Besuchern frequen-
tiert, die - ausgehend von den 
aktuellen Öffnungsschritten u.a. 
im Bereich des Einzelhandels 
- für eine besuchte Innenstadt 
sorgen, zumal die aktuelle 12. 
BayIfSMV nunmehr nicht nur die 

Abholung vorbestellter Waren 
in Ladengeschäften zulässt, son-
dern in Abhängigkeit von der 
vorliegenden 7-Tage-Inzidenz 
verschiedene Lockerungen (z.B. 
Click & Meet“-System bis hin 
zur Öffnung der Geschäfte mit 
Kundenverkehr) vorsieht. 
Der genannte Bereich lädt auch 
zum Verweilen ein. Der fest-
gesetzte Flächenbereich war 
bereits Gegenstand vorheriger 
Allgemeinverfügungen und hat 
sich bewährt. Um eine erneute 
Zuspitzung des Infektionsge-
schehens bei gleichzeitigen 
Öffnungsschritten möglichst 
weitgehend zu unterbinden, 
ist ein Festhalten an den bisher 
normierten Beschränkungsmaß-
nahmen in den festgelegten 
Bereichen erforderlich und 
angemessen.

3. Die Festlegungen nach Ziffer 
1 sind gemäß § 28 Abs. 3 IfSG 
i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft 
Gesetzes sofort vollziehbar.

4. Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 3 
BayVwVfG gilt bei der öf-
fentlichen Bekanntgabe eines 
schriftlichen Verwaltungsaktes 
dieser zwei Wochen nach der 
ortsüblichen Bekanntmachung 
als bekannt gegeben. Um ein 
weiteres Ansteigen der Infek-
tionszahlen zeitnah zu verhin-
dern, wurde von der Möglich-
keit des Art. 41 Abs. 4 Satz 4 
BayVwVfG Gebrauch gemacht 
und ein früheres Bekanntga-
bedatum gewählt. Gemäß Art. 
41 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 1 
und 2 BayVwVfG i. V. m. Art. 51 
Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen 
Landesstraf- und Verordnungs-
gesetzes (LStVG) analog wird 
diese Allgemeinverfügung durch 
Veröffentlichung in Rundfunk, 
Presse, Internet (www.stadt.
bamberg.de) und den sozialen 
Medien bekannt gegeben. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfü-
gung kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht 
in Bayreuth, Friedrichstraße 16, 
95444 Bayreuth (Postfachan-
schrift: Postfach 110321, 95422 
Bayreuth) schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer 
für den Schriftformersatz zuge-

lassenen Form. Die Klage muss 
den Kläger, den Beklagten (Stadt 
Bamberg) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten An-
trag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, 
der angefochtene Bescheid soll 
in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage 
und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Be-
teiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbe-
lehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbe-
helfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! 
Nähere Informationen zur 
elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit  
(www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in 
Prozessverfahren vor den Ver-
waltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

Rechtsbehelfe gegen diese 
Allgemeinverfügung haben nach 
§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) 
i. V. m. § 28 Abs. 3 lfSG und 16 
Abs. 8 lfSG keine aufschiebende 
Wirkung; das bedeutet, dass die 
Allgemeinverfügung auch dann 
befolgt werden muss, wenn 
sie mit einer Klage angegriffen 
wird. Nach Einlegung der Klage 
kann bei der Stadt Bamberg 
die Aussetzung der Vollzie-
hung oder bei vorgenanntem 
Verwaltungsgericht die Wieder-
herstellung der aufschiebenden 
Wirkung der Klage beantragt 
werden (§ 80 Abs. 4 Satz 1, Abs. 
5 VwGO).

Bamberg, den 08.03.2021 
STADT BAMBERG

Jonas Glüsenkamp
Zweiter Bürgermeister






